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1. Bekanntmachung der Stadt Rees über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 
2025 

 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Rees wird in der Zeit vom 03. 
bis 07. Februar 2025, während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt 
Rees, Markt 1, 46459 Rees, Raum 14, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.  

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 
Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 07. Februar 2025 bis 12.00 Uhr, bei 
der Stadt Rees, Markt 1, 46459 Rees, Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 02. Februar 2025 eine Wahlbenachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 111 – Kleve,  

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses 
Wahlkreises  

 oder  

 durch Briefwahl  
 teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung bis zum 02. Feb-
ruar 2025 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 
der Bundeswahlordnung bis zum 07.Februar 2025 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 
18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist. 

 



 3 

REESER AMTSBLATT, Ausgabe 1, Jahrgang 2025 vom 15.01.2025, Seite 3 

Herausgeber: Stadt Rees – Der Bürgermeister -, Rathaus, Markt 1, 46459 Rees 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 21. Februar 2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.  
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

 einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen hellroten Wahlbriefumschlag und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 
 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat. 
 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Rees, den 14. Januar 2025 
 
Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
 
Sebastian Hense 
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2. Wahlbekanntmachung für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 

1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 

2. Die Stadt Rees ist in 11 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.  

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 27. Januar bis 
02. Februar 2025 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 14.30 Uhr in 
der Rheinschule Rees, Westring 6, 46459 Rees, zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und 
ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zu-
gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kenn-
worts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ers-
ten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 
  

 Der Wähler gibt 

 seine Erststimme in der Weise ab, 

 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 

 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 b) durch Briefwahl 
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 teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzu-
lässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberech-
tigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgeset-
zes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches). 

 

Rees, den 14. Januar 2025 
 

Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
 

Sebastian Hense 
 
 

3. Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2025;  
 Offenlegung des Entwurfs 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2025 mit ihren Anlagen liegt 
gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Zeit vom 
 

     16.01.2025 – 30.01.2025 
 

im Rathaus in Rees, Markt 1, Zimmer 219, während der Dienststunden öffentlich aus. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit auf der Internetseite der Stadt Rees (www.stadt-rees.de) diesen 
einzusehen. 
 

Über Einwendungen, die von Einwohnern und Abgabepflichtigen gegen den Entwurf und seine An-
lagen erhoben werden, beschließt der Rat der Stadt Rees in öffentlicher Sitzung. 
 

Die Einwendungen können bis zum 30.01.2025 schriftlich an den Bürgermeister gerichtet oder wäh-
rend der Dienststunden im Zimmer 219 des Rathauses, Markt 1, 46459 Rees, zur Niederschrift erklärt 
werden. 
 
Rees, den 30.12.2024 
 
 Der Bürgermeister 
 Sebastian Hense 
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4. 61. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rees zur Neudarstellung für ein 
sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien – schwim-
mende Photovoltaikanlagen“. (Floating PV Seefläche Reeser Meer) im Stadtbezirk 
Rees 

 Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Stadt Rees hat in seiner Sitzung am 05.09.2024 beschlossen, die Veröffentlichung der 
61. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behör-
den gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, jeweils in der derzeit gültigen Fassung, für die Dauer eines Monats 
durchzuführen. 
 

Es wird eine Neudarstellung für ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare 
Energien – schwimmende Photovoltaikanlagen“ vorgenommen. Gleichzeitig wird die Plangrundlage 
angepasst an die erfolgte Planfeststellung und die Darstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in 
Wasserfläche umgewandelt. Betroffen sind die Grundstücksflächen 314, 330, 333 und 337, Flur 2, 
Gemarkung Bergswick. 
 

Der Geltungsbereich der 61. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rees wird wie folgt 
begrenzt und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
 

 
 

Für die 61. Änderung des FNP´s sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
und bislang folgende umweltrelevante Stellungnahmen eingegangen:  
 

Art der vorhandenen Informa-
tionen 

Urheber Inhalte/Aussagen 

Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag 

Büro Oekoplan Ingenieure 
GmbH 6 Co KG vom 
19.12.2024 

Planungsrelevante Säugetiere, 
planungsrelevante Vogelarten, 
weitere planungsrelevante Ar-
ten (Fische, Libellen, Amphi-
bien), europäische Vogelarten, 
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Vermeidungsmaßnahmen Auf-
bauarbeiten außerhalb der 
Brutzeit 

FFH-Verträglichkeitsstudie Büro Oekoplan Ingenieure 
GmbH 6 Co KG vom 
19.12.2024 

FFH-Vorprüfung sowie vertie-
fende Prüfung zum Vogel-
schutzgebiet Unterer Nieder-
rhein; Prüfung der Erheblich-
keit des Vorhabens 

Umweltbericht Büro Oekoplan Ingenieure 
GmbH 6 Co KG von Dezember 
2024 

Beschreibung und Bewertung 
der Auswirkung der Planung 
auf die Belange des Umwelt-
schutzes, der Schutzgüter 
Mensch, Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Boden / Relief, 
Fläche, Wasser, Klima und Luft, 
Landschafts-und Ortsbild, Kul-
tur- und sonstige Sachgüter, so-
wie weiterer umweltrelevanter 
Belange und Wechselwirkun-
gen, Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswir-
kungen, insgesamt entstehen 
keine erheblichen Auswirkun-
gen 

Stellungnahmen von Behörden 
und Trägern öffentlicher Be-
lang 

Bezirksregierung Düsseldorf 
vom 09.07.2024 

Belange der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) sowie Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) werden 
eingehalten; Aussagen zu Ge-
wässerschichtung, Sauerstoff-
produktion, Fischvielfalt sind 
im weiteren Verfahrensverlauf 
zu quantifizieren 

Stellungnahmen von Behörden 
und Trägern öffentlicher Be-
lange  

Kreis Kleve vom 09.07.2024 Betroffenheit NATURA-2000 
Gebiet muss ausgeschlossen 
werden; Betroffenheit und Aus-
wirkungen auf Schutzgebietes 
sind auszuschließen; 
Eine Anpassung des Land-
schaftsplans in Form einer 
Rücknahme der Außengrenze 
erfolgt im Zuge der Rechtskraft 
des Bebauungsplans. 
Auswirkungen der Zuwegung 
zur Anlage sind nicht betrach-
tet und die Lage der Kabelt-
rasse muss thematisiert wer-
den. 
Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung 
sind zu bilanzieren und Maß-
nahmen festzusetzen. 
Ein Blendgutachten muss er-
stellt werden. 
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Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB werden die Verfahrensunterlagen der 61. Änderung 
des Flächennutzungsplanes in der Zeit vom  

 

27.01.2025 bis 28.02.2025  
 (jeweils einschließlich) 

 

auf der Homepage der Stadt Rees unter  
 

https://www.stadt-rees.de/bauen-wirtschaft/aktuelle-beteiligungen/aktuelle-verfahren/ 
 

sowie auf dem Beteiligungsportal des Landes unter  
 

https://beteiligung.nrw.de/portal/Rees/startseite 
 

veröffentlicht.  
 

Als gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB zusätzliche leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden 
die Unterlagen während des Veröffentlichungszeitraumes zu den Dienstzeiten  
Montags bis freitags 8.00 bis 12.00 Uhr  
Montags bis donnerstags 14.00 bis 16.00 Uhr  
öffentlich ausgelegt im Rathaus der Stadt Rees, Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt, Markt 1, 46459 
Rees. Um vorherige Terminvereinbarung unter 02851 510 wird gebeten.  
 

Während der vorbezeichneten Auslegungsfrist können zu dem Planentwurf Stellungnahmen abge-
geben werden. Die Stellungnahmen sollen auf elektronischem Weg an stadtplanung@stadt-rees.de 
oder über das oben aufgeführte Beteiligungsportal des Landes eingereicht werden. Bei Bedarf kön-
nen die Stellungnahmen auch auf anderem Weg abgegeben werden.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 3 Abs. 2 BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellung-

nahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollantrag gegen den Bauleitplan (gemäß 
§ 47 Abs. 2 a VwGO) unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und dieser 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.  
 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß 
§ 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Der Beschluss des Rates der Stadt Rees vom 05.09.2024 zur Veröffentlichung und Beteiligung der 
Behörden der 61. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 i.V. m. § 4 Abs. 2 
BauGB wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Rees, 07. Januar 2025  
 
Sebastian Hense  
Bürgermeister 
 

 

 
 
 

 

 

https://www.stadt-rees.de/bauen-wirtschaft/aktuelle-beteiligungen/aktuelle-verfahren/
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